
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Plan enthält Festsetzungen nach ' 9 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585) und der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466). 
Die Entwässerung wird nach dem allgemeinen Kanalisationsplan durchgeführt. 

I. Textliche Festsetzungen 

1. Gliederung des GE-Gebietes (' 8 i. V. m. ' 1 BauNVO) 

1.1. Zulässig sind: 
-	 Gewerbebetriebe aller Art 
-	 Lagerhäuser, Lagerplätze 
-	 öffentliche Betriebe 
-	 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
-	 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport

liche Zwecke 
-	 Einzelhandelsbetriebe, die mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten 

gemäß Nr. 3 - 7 der nachfolgend abgebildeten „Düsseldorfer Sorti
mentsliste“ (Rahmenplan Einzelhandel der Landeshauptstadt Düssel
dorf 2007) handeln. 

1.2. Nicht zulässig sind 
-	 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be

triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind 

-	 Tankstellen 
-	 Vergnügungsstätten, Bordelle und bordellartige Betriebe 
-	 Einzelhandelsbetriebe, die mit zentrenrelevanten Sortimenten gemäß 

Nr. 1 und 2 der nachfolgend abgebildeten „Düsseldorfer Sortiments
liste“ (Rahmenplan Einzelhandel der Landeshauptstadt Düsseldorf 
2007) handeln. 



 

 
      

 
 

      
      

 
  

      

 
 

  

  
 

 
  

 
   

  
   
   
   
   
    

   

  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
  
  

   
  

  
  
  
 
 
 
   

  
 

 
   
  
    

 

 
  
   

 
  

    
  

 
   

   
  
    

 
 

  

 
  

 
 
 

  
   

   
 

 
 

 
 
 

   

  
 
 

 
  

 
 

 

 
 
 

 

   

 

  

 

Tabelle Düsseldorfer Sortimentsliste 

Düsseldorfer Sortimentsliste 
(Abgestimmt auf die Sortimentsliste für das Regionale Einzelhandelskonzept für das westliche Ruhrgebiet und Düsseldorf) 

Sortimente mit Zentrenrelevanz Sortimente ohne Zentrenrelevanz 

1. nahversorgungs- und zentrenrelevante Sor 3. baumarktspezifische Kernsortimente 
timente (periodischer Bedarf) 3.1 Baustoffe 
1.1 Nahrungs- und Genussmittel (Holz, Metall, Kunststoffe, Steine, 
1.2 Pharmazeutika, Reformwaren Fliesen, Dämmstoffe, Mörtel...)

 1.3 Drogerie, Körperpflege 3.2 Bauelemente 
(Drogeriewaren, Wasch- u. Putzmittel) (Fenster, Türen, Verkleidungen, 

1.4 Tiere und Tiernahrung, Zooartikel
 1.5 (Schnitt-)Blumen 
 1.6 Zeitungen, Zeitschriften 

Rollläden, Markisen...)
 3.3 Installationsmaterial 

(Elektro, Sanitär, Heizung, Öfen)
 3.4 Bad-, Sanitäreinrichtungen 

(Badewannen, Armaturen, Zubehör) 
3.5 Farben, Lacke, Tapeten

 3.6 Bodenbeläge
 3.7 Beschläge, Eisenwaren
 3.8 Werkzeuge, Geräte, Gerüste, Lei

tern 

2. zentrenrelevante Sortimente 
(aperiodischer Bedarf)

 2.1 persönlicher Bedarf 
2.1.1 Bekleidung (auch Sport-), Lederwaren, 

Schuhe 
2.1.2 Parfümerie- und Kosmetikartikel 
2.1.3 Uhren, Schmuck 
2.1.4 Kinderwagen und Kinderausstattungen 

mit Ausnahme von Möbeln 
2.1.5 Sanitätswaren

 2.2 Wohn- und Haushaltsbedarf 
2.2.1 Wohnaccessoires  

(Antiquitäten, echte Orient-Teppiche, 
Dekorationsartikel) 

2.2.2 Haus- und Heimtextilien 
(Gardinen, Dekorationen und Zubehör, 
Stoffe, Kurzwaren, Handarbeitsmateria
lien, Wolle, Nähmaschinen) 

2.2.3 Glas, Porzellan, Keramik  
2.2.4 Haushaltswaren, Elektrokleingeräte 
2.2.5 Kunst, Bilder, Kunstgewerbe  

(Bilder, Bilderrahmen, Galanteriewaren, 
Geschenkartikel) 

2.3 Freizeit- und sonstiger Bedarf 
2.3.1 Bastelartikel, Spielwaren 
2.3.2 Bücher, Medien 

(Bücher, Zeitschriften, bespielte Ton
träger, CDs, DVDs, Spiele, Software) 

2.3.3 Büroartikel / Papier / Schreibwaren 
2.3.4 Unterhaltungselektronik 

(Computer, Unterhaltungs- und Kom
munikationselektronik, unbespielte Ton
träger, CDs, DVDs) 

2.3.5 Foto, Video, Optik, Akustik  
2.3.6 Sport- und Freizeitartikel 
2.3.7 Sportgeräte, Campingartikel, Fahrräder 

und Zubehör, Waffen, Jagdbedarf 

4. gartencenterspezifische Kernsortimente 

4.1 Gartenbedarf 
4.1.1 Pflanzen, Bäume und Sträucher 
4.1.2 Pflanzgefäße 
4.1.3 Gartengeräte 
4.1.4 Erde, Torf, Düngemittel 
4.1.5 Pflanzenschutzmittel 

 4.2 Garteneinrichtungen 
4.2.1 Materialien für den Bau von Außenan

lagen, Wegen, Terrassen, Teichen, 
Pergolen, Zäune und Einfriedigungen 

4.2.2 Gartenhäuser, Gewächshäuser 

4.3 Garten und Balkonmöbel 

5. Möbel 
5.1 Wohnmöbel, Küchenmöbel 
5.2 Büromöbel und -maschinen 
5.3 Elektrogroßgeräte für den Haushalt

 5.4 Beleuchtungskörper, Lampen
 5.5 Teppichböden und Teppiche 

6. Fahrzeuge 
6.1 Motorfahrzeuge aller Art (ohne 

Fahrräder), Anhänger 
6.2 KFZ-Teile und -Zubehör 
6.3 Boote und Zubehör 

7. Brennstoffe, Mineralölerzeugnisse 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

2. 	Bepflanzung (' 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

2.1. 	 Flachdächer oder flach geneigte Dächer bis max. 15 Grad Dachneigung 
sind unter Beachtung der brandschutztechnischen Bestimmungen mit 
einer standortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu begrünen. 
Die Stärke der Vegetationstragschicht muss im Mittel 8 cm betragen. Das 
Dachbegrünungssubstrat muss der FLL-Richtlinie Ausgabe 2008 ent
sprechen (siehe Hinweis).  
Von der Dachbegrünung ausgenommen sind verglaste Flächen und 
technische Aufbauten, soweit sie gemäß anderen Festsetzungen auf der 
Dachfläche zulässig sind.  
Diese Ausnahme von der Verpflichtung zur Begrünung gilt nicht für auf
geständerte Fotovoltaikanlagen. 

2.2. 	 Im Gewerbegebiet ist je 5 Stellplätze ein standortgerechter großkroniger 
Laubbaum (Stammumfang 20-25 cm, gemessen in 1 m Höhe) zu pflan
zen. 

2.3. 	 Alle Bepflanzungen und Begrünungen sind dauerhaft zu erhalten und bei  
Verlust zu ersetzen. 

Hinweis: 
Die Begrünungsmaßnahmen sind fachgerecht durchzuführen. Alle Be
grünungsmaßnahmen sind mit der Landeshauptstadt Düsseldorf, Untere 
Landschaftsbehörde (Garten-, Friedhofs- und Forstamt) abzustimmen.  
Der Begrünungsaufbau und die verwendeten Materialien und Substrate 
für die Dachbegrünung der Festsetzung 9.5 sind gemäß der FLL-
Richtlinie Ausgabe 2008 für die Planung, Ausführung und Pflege von 
Dachbegrünungen auszuführen. 
(FLL = Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 
e.V., Bonn) 

II. 	Nachrichtliche Übernahmen 

Anlagenschutzbereich 

Für die Radaranlage des Flughafens Düsseldorf ist gemäß § 18a Luftver
kehrsgesetz (LuftVG) ein Anlagenschutzbereich festgesetzt. Bei bauli
chen Veränderungen bezüglich der äußeren Kubatur von bereits beste
henden Bauwerken sind betriebliche Störungen dieser Radaranlage 
nicht auszuschließen. Daher bedürfen in diesem Falle konkrete Bauvor
haben der Vorlage über die zuständige Luftfahrtbehörde.  



 

 
 
 

 
 

 
 

 

III. Hinweise 

1. Löschwasser 

Im Plangebiet können maximal 1.600 l/min Trinkwasser (aus der Summe 
der vorhandenen Hydranten im Umkreis von 300 m) zu Löschwasser
zwecken des umliegenden Gebietes zur Verfügung gestellt werden.  

2. Grundwassermessstellen 

Die im Plangebiet bestehenden Grundwassermessstellen sind grund
sätzlich zu erhalten. Eine Verlegung ist nur nach Absprache mit den zu
ständigen Behörden möglich. 


